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Liebe Gäste,
ab dem 1. April 2026 wird im Gebiet der Landeshauptstadt 
Saarbrücken bei entgeltlichen Übernachtungen eine  
Beherbergungssteuer erhoben. Sie gilt insbesondere für  
Übernachtungen in Hotels, Motels, Jugendherbergen, Ferien-
wohnungen und Privatzimmern (z. B. Airbnb) sowie für weitere 
Übernachtungsangebote wie Campingplätze und Schiffe. 
 
Die Beherbergungssteuer beträgt 3,5 % des Übernachtungs-
preises inkl. Mehrwertsteuer. Dieser Betrag wird direkt von 
Ihrem Gastgeber erhoben und abgeführt. Zusatzleistungen wie 
Frühstück oder ähnliches sind aber nicht steuerpflichtig.

Weitere Informationen  
hierzu finden Sie unter  
www.saarbruecken.de/beherbergungssteuer


